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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte bereits mit Bescheid vom  
28. Oktober 2013 (Az. 02042/2013 - 03) 
die beantragte baurechtliche Genehmi-
gung für ein Umbau- und Anbauvorhaben 
auf dem Grundstück Fl. Nr. 3622/53 der 
Gemarkung Regensburg (Anwesen 
Gerlichstraße 14, 14 a). Die Baugenehmi-
gung wurde im Amtsblatt vom  
11. November 2013 öffentlich bekannt 
gemacht.  
Die Genehmigung beinhaltet den Umbau 
und die Nutzungsänderung des beste-
henden Wohn- und Bürogebäudes 
Gerlichstr. 14 zu einem ausschließlichen 
Wohngebäude. Ferner wird dieses 
Bestandsgebäude im östlichen Bereich 
um einen Anbau (Breite ca. 12 m,  
Tiefe ca. 8 m) erweitert, wodurch 
zusätzliche Wohnflächen entstehen 
(Anwesen Gerlichstraße 14 a). 
Für die Reduzierung der Wohnungsan-
zahl von bisher 5 Wohneinheiten auf 
nunmehr 4 Wohneinheiten wurde  
mit Bescheid vom 4. März 2015  
(Az. 00239/2015 - 03) die beantragte 
baurechtliche Änderungsgenehmigung 
erteilt. Die Änderung wurde lediglich 
durch Grundrissänderungen verursacht; 
Änderungen, die die Kubatur des 
Gebäudes umfassen, erfolgen nicht.

Durch den Um- und Anbau ergibt sich 
ein zusätzlicher Bedarf an drei  
Kfz-Stellplätzen. Mit dem bestehenden 
Carport, dem offenen Stellplatz im 
Zufahrtsbereich des Carports sowie in 
Form von drei offenen Stellplätzen an der 
östlichen Grundstücksgrenze sind 
insgesamt fünf Stellplätze auf dem 
Baugrundstück nachgewiesen. 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 4. März 
2015 versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekannt-
machung) Klage beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: 11 01 65,  
93014 Regensburg, Hausanschrift: 
Haidplatz 1, 93047 Regensburg, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, die/den Beklagte(n) 
(hier: Stadt Regensburg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in  
Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom  
22. Juni 2007 (GVBl. S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Baurechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen den erteilten Be-

scheid Widerspruch einzulegen.  
Die Klageerhebung durch E–Mail ist 
unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a  Abs. 1 Baugesetz-
buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 
Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit  
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Zi.Nr. 3.044) während der 
all gemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis  
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von 
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00  
bis 17.30 Uhr) einsehen.  
Eine vorherige Terminvereinbarung,  
Telefon 0941/507-3631, wird empfohlen.

Regensburg, 4. März 2015
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Steuererklärungen für das Kalenderjahr 2014
Termin für die Steuererklärung 31. Mai 2015

Das Finanzamt Regensburg weist darauf 
hin, dass die Steuererklärungen für das 
Kalenderjahr 2014 bis zum 31. Mai 2015 
abzugeben sind.
Dieser Termin gilt insbesondere für die 
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Gewerbesteuer und Umsatzsteuer.
Für Land- und Forstwirte endet die 
Erklärungsfrist am 30. September 2015.
Bei nichtgeschäftsfähigen natürlichen 
Personen sowie bei juristischen Perso-
nen ist der gesetzliche Vertreter, bei 
nichtrechtsfähigen Personenvereinigun-
gen und Vermögensmassen der Ge-
schäftsführer, zur Abgabe der Steuerer-
klärungen verpflichtet.

Die Steuererklärungen sind auf amtlichen 
Vordrucken einzureichen, die beim 
Finanzamt erhältlich sind.

Zur Erstellung einer elektronischen 
Steuererklärung (ELSTER) steht das 
Elsterformular 2014/2015 kostenlos im 
Internet unter www.elsterformular.de zum 
Herunterladen und auf CD-ROM im 
Servicezentrum des Finanzamts Regens-
burg zur Verfügung.

Arbeitnehmer können ihre Steuererklä-
rungen persönlich im Servicezentrum 
beim Finanzamt zu folgenden Besuchs-
zeiten abgeben:

Montag, Dienstag 7.30 bis 15.00 Uhr
Mittwoch 7.30 bis 13.00 Uhr
Donnerstag 7.30 bis 17.30 Uhr
Freitag 7.30 bis 12.00 Uhr

Welche Personen zur Abgabe von 
Steuererklärungen verpflichtet sind, 
ergibt sich aus dem Plakat Öffentliche 
Aufforderung zur Abgabe von Steuer-
erklärungen für das Kalenderjahr 2014, 
das an den Amtstafeln der Stadt  
Regensburg und bei allen Gemeinden 
aushängt.

Öffentliche Bekanntmachung

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOL/A:
15 E 018 – Küchentechnische Anlagen
              
Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  

unter www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

2.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOL/A:

15 A 034 –  Digitalisierung der  
städtischen Grünanlagen

15 A 037 –  Lieferung von Naturstein-
pflaster

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

3.  Öffentlicher Teilnahmewettbewerb 
mit freihändiger Vergabe  
nach VOL/A:

15 H 001.1 –  Studie zur Einführung eines 
höherwertigen ÖPNV- 
Systems für das Stadt-
gebiet Regensburg

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben
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Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabestelle
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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